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Anordnung 
über die Anwendung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den Ingenieurbüros 

im Bereich des Landwirtschaftsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 

und die Entrichtung von Anwendungsgebühren 
für Angebotsprojekte

vom 10. Juni 1968

Die Verwirklichung der Beschlüsse des VII. Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zur 
Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus bedingt u. a. die Erhöhung der Effek
tivität der Forschung und Entwicklung entsprechend 
dem wissenschaftlich-technischen Höchststand.

Zur Durchsetzung des Kernstücks des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus — des ökono
mischen Systems der, Sozialismus — wird auf der Grund
lage des Beschlusses des Staatsrates der .Deutschen De
mokratischen Republik vom 22. April 1968 über wei
tere Maßnahmen zur Gestaltung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus (GBl. I S. 223) im Einverneh- 
nen mit den Leitern der zuständigen zentralen staat
lichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für alle Ingenieurbüros im Be
reich des Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokra
tischen Republik.

Grundsätze

§ 2

(1) Die Anordnung vom 26. Juli 1967 über die Anwen
dung der wirtschaftlichen Rechnungsführung in Inge
nieurbüros für Rationalisierung im Bereich der Ver

einigungen Volkseigener Betriebe (GBl. II S. 555) ist un
ter Beachtung folgender zweigspezifischer Regelung für 
die Ingenieurbüros der Landwirtschaft analog anzuwen
den.

(2) Die in der im Abs. 1 genannten Anordnung den 
Generaldirektoren übertragenen Rechte und Pflichten 
werden für die Ingenieurbüros, die keiner WB unter
stehen, durch die Leiter der ihnen übergeordneten 
Organe wahrgenommen, soweit diese Rechte und Pflich
ten vom Vorsitzenden des Landwirtschaftsrätes der 
Deutschen Demokratischen Republik, nicht gesondert ge
regelt werden.

§3

(1) Die Ingenieurbüros arbeiten ab 1. Januar 1968 nach 
dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung.

(2) Die Aufgabe der Ingenieurbüros besteht in der 
komplexen Rationalisierung geschlossener Produktions
ketten in den Betrieben und Produktionszweigen der 
Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft und in der 
Entwicklung komplexer Angebotsprojekte entsprechend 
dem wissenschaftlich-technischen Höchststand.

(3) Die Ingenieurbüros werden im Rahmen des Pla
nes auf Anforderung der landwirtschaftlichen Koopera
tionsgemeinschaften, der .zwischengenossenschaftlichen 
Einrichtungen landwirtschaftlicher Betriebe, der soziali
stischen Betriebe der Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft und der Leitungsorgane der Landwirtschaft zur 
Unterstützung mit Projekten, wissenschaftlichen Bera
tungen und ökonomischen Berechnungen tätig. Die In- 
genieürbüros verkaufen ihre Leistungen an ihre Auf
traggeber und schließen dazu mit diesen Wirtschafts
verträge ab.

§4

Preisbildung

(1) Die Ingenieurbüros bilden die Preise für ihre Lei
stungen kalkulatorisch auf der Grundlage der geltenden


